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Produktbeschreibung 
M 3460 ist ein flüssiges, mild saures, schaumarmes, spritzfähiges Entrostungs-, Entsteinungs-, Entkal-
kungs- und Reinigungsmittel mit hoher Materialschonung und ausgezeichneter Reinigungskraft. 
M 3460 ist biologisch sehr gut abbaubar. 

Anwendungsgebiete  
M 3460 wird überall dort eingesetzt, wo in einem Arbeitsgang in manueller oder maschineller Arbeitswei-
se Rost, Kalk- oder Zementschleier von einer säurestabilen Oberfläche zu entfernen sind.  

Anwendungsvorschrift 
Anwendungskonzentration:  Je nach Anwendungsgebiet 5 – 100 % 
Anwendungstemperatur: 20 - 60 °C 
Kontaktzeit: 5 – 60 Minuten 

Materialverträglichkeit  
M 3460 darf nur zur Reinigung von Oberflächen eingesetzt werden, die gegenüber organischen Säuren 
beständig sind. 
M 3460 eignet sich sehr gut für Oberflächen aus Edelstahl, Glas (Fensterscheiben), Fliesen und säure-
stabilen Kunststoffen. 
M 3460 ist für Oberflächen aus unlegiertem Stahl, Aluminium sowie Magnesium und deren Legierungen 
nur bedingt geeignet und für Oberflächen aus Zinn oder Zink nicht geeignet. 
M 3460 darf zur Reinigung von Marmor oder Kalksandsteinen nicht verwendet werden. 

Wichtiger Hinweis 
M 3460 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. 
Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel 
in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachge-
spült werden 

Inhaltsstoffe 
Organische Säuren, Solubilisatoren und biologisch gut abbaubare Tenside. 
Hinweis: Obwohl M 3460 gem. gültigem Gefahrstoffrecht (Gefahrstoffverordnung) nicht kennzeichnungs-
pflichtig ist, empfehlen wir freiwillig: 

Gefahrenhinweise  
R 36/38  reizt die Augen und die Haut 

Sicherheitsratschläge  
S 2   Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
S 26  Bei Berührung mit den Augen sofort bei gespreizten Lidern gründlich mit viel Wasser min-

destens 5 Minuten abspülen und Arzt konsultieren. 
 
 
Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich 
Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. 
zugesichert werden. 
 


